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ALLGEMEINES

Begriffe

Dieses Reglement legt die zum Schutz des Grundwassers und der Grund- und Quellwas-
serfassung erforderlichen Nutzungsbeschränkungen, sowie die zu treffenden Mass-

nahmen fest.

Die Grundwasserschutzzone wird unterteilt in

r Fassungsbereich Zone 51

. engere Schutzzone Zone52

e weitere Schurtzzone Zone 53

Der Fassungsbereich dient dem unmittelbaren Schutz der Grund- bzw. Quellwasserfas-
sung. Mit der engeren Schutzzone soll die Fassung vor schädlichen Einflüssen und bau-

lichen Eingriffen geschützt werden.

Die weitere Schutzzone ist eine Pufferzone im Übergang zum anschliessenden Gewäs-
serschutzbereich Ar; hier werden Nutzungsbeschränkungen und Massnahmen zur all-

gemeinen Gefahrenabwehr erlassen.

Die Grundwasserschutzzone um die Grund- bzw. Quellwasserfassung bildet eine Zone S

im Sinne der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201, GSchV).

Gesetzliche Grundlagen
o Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, SR 814.20,

GSchG) vom 24.Januar 1 991

r Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (SR 814.201, GSchV)

o Kantonale Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom
19. April 2000 (5RSZ 712.110, KVzGSchG)

r Vollzugsverordnung zur Kantonalen Verordnung zum Gewässerschutzgesetz vom
3. Juli2001 (SRSZ 712.11'1, GSchG-W)

. Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten
(VWF) vom 1. Juli 1998 (SR 814.202,\ NF)

o Wegleitung zur Ausscheidung von Gewässerschutzbereichen, Grundwasserschutz-

zonen und Grundwasserschutzarealen, Bundesamt für Umweltschutz vom Oktober
1 97 7, teilrevid ierte Aufla ge 1 982

. Verordnung über umweltgefährdende Stoffe vom 9. Juni 1986 (Stoffverordnung,

SR 814.013, StoV)

r Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (WaG), Art. 1B

r Verordnung über den Wald vom 30. November 1992(WaV), Art.25,26,27
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Verordnung über die Fachbewilligung für die Verwendung von Pflanzenbehand-

lungsmitteln in der Waldwirtschaft vom 17. Mai 1991 (VFBW)

Verordnung über die Fachbewilligung für die Verwendung von Holzschutzmitteln
vom 17. Mai 1991 (VFBH)

Art.3 Hydrogeologische Grundlagen/Geltun gsbereich

Grundlage für diese Schutzzone bildet der hydrogeologische Bericht vom 16.Sep-

tember 2002,verfasst durch die Dr. Heinrich JäckliAG, Zürich und Schwyz.

Der Geltungsbereich des Reglementes und die Ausdehnung der Schutzzonen ergeben

sich aus dem Schutzzonenplan im Massstab 1:2000 erstellt durch die Dr. Heinrich Jäckli

AG mit Datum vom 16. September 2002.

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan bilden zusammen eine Einheit.

Die Bestirnrnungen dieses Sclrutzzonenreglernentes bezielren siclr auf die heutige Nut-

zung gemäss Zonenplan vom 26. September 1993.

Art.4 WeiteregesetzlicheBestimmungen

Art.4.1 Weitere Vorschriften des Bau- und Planungsrechtes, des Umwelt-, Natur- und Heimat-

schutzes sowie die übrigen Bestimmungen des Gewässerschutzgesetzes bleiben vorbe-
halten.

Art.4.2 Das Schutzzonenreglement mit Schutzzonenplan kann auf der Bezirkskanzlei Einsiedeln

und bei der Flurgenossenschaft Reckholdern, Willerzell, jederzeit eingesehen werden.

a

a
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II NUTZUNGSBESCHRANKUNGEN

Art.5 Weitere Schutzzone, Zone 53

ln der weiteren Schutzzone gelten folgende Nutzungsbeschränkungen:

Art.5.1 Bauten und Anlagen

Allgemein

Das Erstellerr von Bauten und Anlagen, in oder auf derren wassergefälrrdetrde Stoffe er-

zeugt, verwendet, umgeschlagen, befördert oder gelagert werden, ist vorbehältlich Art.
5.1 lit. b verboten. Bauten bedürfen einer Bewilligung des Amtes für Umweltschutz.

Bauliche Eingriffe unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels bzw. im Bereich der
wasserführenden Schichten sind nicht zugelassen.

b) Wald, Güterstrassen und Maschinenwege

Das Erstellen von Waldstrassen ist erlaubt. Die Deckschichten der wasserführenden Ho-

rizonte dürfen nicht verletzt werden. Es muss ausgeschlossen werden, dass innerhalb
der Schutzzone das Strassenwasser punktuell versickern kann.

Der Einsatz von UnkrauWertilgungsmitteln im Strassenbereich und die Anwendung von
Lackbitu men sind verboten.

Die Verwendung von Kehrichtschlacke und rezykliertem Bauschuttmaterial ist verboten.

c) Materialentnahmen, Geländeveränderungen, Deponien, Ablagerungen

Jeglicher Abbau von anstehendem Bodenmaterial ist verboten (Ausnahme: Aushub zu-
gelassener Bauten und Anlagen).

Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, bei denen die Deck-

schicht beseitigt oder wesentlich vermindert wird.

Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art, das Ablagern von Abfällen sowie
das Lagern von wasserlöslichen Stoffen ist verboten.

a)
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Art. 5.2 Bewirtschaftung

a) Wald

Die forstwirtschaftliche Nutzung ist unter Vorbehalt von Art. 25,26 und 27 der Waldver-

ordnung (WaV) nicht eingeschränkt.

Einschränkungen bezüglich Pflanzenschutz und Düngung siehe Art. 5.3 Abs. a) und b).

Art. 5.3 Verwendung umweltgefährdender Stoffe

a) Pflanzenschutzmittel

Wald:

Pflanzenschutzmittel sind lnsektizide, Fungizide, Rodentizide, Wildschadenverhütungs-
mittel, Wundverschlussmittel, Lockstoffe und Mittel zur Behandlung von geschlagenem

Holz im Wald sowie Unkrautvertilgungsmittel und Regulatoren für die Pflanzenent-

wicklung.

Pflanzenschutzmittel dürfen im Wald und am Waldrand nur verwendet werden/ wenn

sie für die Erhaltung des Waldes unerlässlich sind und nicht durch Massnahmen ersetzt

werden können, welche die Umwelt weniger belasten.

ln allen Fällen dürfen Pflanzenschutzmittel im Wald nur unter Anleitung von Fachleuten
(im Besitz der Fachbewilligung Wald) und beiVorliegen einer Anwendungsbewilligung
im Einzelfall eingesetzt werden.

b) Dünger

Grundsatz: Als Mass für die Düngung gelten die jeweils aktuellen Richtlinien und

Empfehlu ngen der entsprechenden eidg. Forschungsanstalten.

lm Wald: ist die Verwendung von Düngern und diesen gleichgestellten Erzeugnissen

nach Stoffverordnung (StoV), Anhang 4.5, verboten.

Ausnahmen können gemäss Waldverordnung (WaV) Art.25-27 im speziellen Fall durch

den kantonalen Forstdienst bewilligt werden.
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Art.6 Engere Schutzzone, Zone 52

Zusätzlich zu den in Art. 5 aufgeführten Beschränkungen gelten in der engeren Schutz-

zone folgende Nutzu ngsbeschränku ngen:

Art.6.1 Bauten und Anlagen

a) Allgemein

Das Erstellen von Hoch- und Tiefbauten ist verboten

b) Kanalisation / Versickerung

Schmutzwasserleitungen dürfen nicht durch die engere Schutzzone verlegt werden.

Ausnahmen vom grundsätzlichen Verbot der Durchleitung können vom Amt für Um-

weltschutz nur dort bewilligt werden, wo aus gefällstechnischen oder anderen zwin-
genden Gründen der Zone 52 nicht ausgewichen werden kann.

ln diesen Fällen sind Schutzmassnahmen zu treffen, die Leckverluste sichtbar machen

und zurückhalten (Doppel rohrsystem).

Entsprechende Doppelrohr-Leitungen sind dicht zu erstellen und jährlich visuell auf ih-
ren Zustand (Dichtigkeit) zu kontrol lieren.

Meteorwasser- und Drainageleitungen sind wie Schmutzwasserleitungen grundsätz-

lich nicht durch die engere Schutzzone zu führen.

Begründete Ausnahmen bedürfen einer Bewilligung des Amtes für Umweltschutz.

Die in Ausnahmefällen bewilligten Meteor- und Drainageleitungen sind dicht zu erstel-

len und periodisch (d.h. alle 5 Jahre) auf ihren baulichen Zustand hin zu überprüfen.

Versickerungen

Das Versickern von Dach-, Drainage- und Meteorwasser ist verboten

Wald-, Güterstrassen und Maschinenwege

Der Bau von Wald- und Güterstrassen sowie Maschinenwegen ist im Grundsatz unter-

sagt. ln begründeten Ausnahmefällen kann von der kantonalen Gewässerschutzfach-

stelle (AfU) eine Ausnahmebewilligung erteilt werden. ln solchen Fällen sind die in der

Schutzzone 52 befindlichen Wald-, Güterstrassen und Maschinenwege gestützt auf das

vorliegende Reglement mit einem Fahrverbot zu belegen. Nur der Anliegerverkehr für
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Belange der Wasserversorgung ist gestattet.

Die Bewilligung kann erteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass keine Be-

einträchtigung des Grundwassers und der Wasserfassungen zu befürchten ist.

c)
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Allfällige neue Strassen sind mit dichtem Belag sowie Abschlüssen (Randbordüren) zu

versehen und über ein dichtes, vom Sickerleitungssystem unabhängigen Entwässe-

rungssystem einwandfrei zu entwässern.

d) Wassergefährdende Stoffe

Jegliches Lagern, Umschlagen oder Verwenden von festen, flüssigen oder gasförmigen

Stoffen, die geeignet sind, das Wasser zu verunreinigen, ist verboten.

e) Abstellplätze

aller Art sind verboten

Holzlagerplätze

Das Erstellen von Holzlagerplätzen, für welche Terrainveränderungen vorgenommen
werden müssen, ist verboten.

g) Materialentnahmen,Geländeveränderungen, Deponien,Ablagerungen

jeglicher Art sind verboten.

Art. 6.2 Bewirtschaftung

Wald

Das Verfahren für die Zweckentfremdung von Waldareal (Rodung) richtet sich nach der

Waldgesetzgebung. Bei der lnteressenabwägung im Rahmen des Rodungsbewilli-
gungsverfahrens sind die Anliegen des Amtes für Umweltschutz bezüglich Grundwas-

serschutz angemessen zu berücksichtigen.

Auf das Anlegen forstlicher Pflanzgärten ist zu verzichten. ln jedem Fall ist die Gewäs-

sersch utzfachstel le anzu hören.

Art. 6.3 Verwendung umweltgefährdender Stoffe

a) Pflanzenschutzmittel:

lm Wald:

ln der Grundwasserschutzzone 52 ist der Einsatz von folgenden Mitteln im Wald aus-

nahmslos verboten:

- Unkrautuertilgungsmittel

f)

a)
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Behandlung von geschlagenem Holz mit Pflanzenschutzmitteln

Pflanzenschutzm ittel u nd Regu latoren i n Forstgärten

b) Dünger

Im Wold:

Die Verwendung von Düngern und diesen gleichgestellte Erzeugnisse ist im Wald ver-

boten.

Art. 6.4 Wildfütterungsstellen im Wald

Wildfütterungsstellen dürfen in der Zone 52 nicht erstellt werden.

Art.7 Fassungsbereich, Zone S1

Zusötzlich zu den in Art. 5 und 6 aufgeführten Beschränkungen gelten im Fassungsbereich

folge n de N utzungsbesch rönkun g e n :

Ausser Wald und Dauerwiese ist jede Nutzung untersagt, insbesondere:

- Das Erstellen von Bauten und Anlagen, welche nicht der Wasserversorgung dienen.

- Das Lagern von Material.

- Verwendung von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln.

- Verletzungen des Waldbodens sind zu vermeiden.
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III SPEZIELLE MASSNAHMEN

Schutz des Fassungsbereiches

Der Fassungsbereich ist einzuzäunen. ln Absprache mit dem Amt für Umweltschutz
kann auf eine Umzäunung verzichtet werden. ln diesem Falle ist jedoch der Fassungs-

bereich im Gelände deutlich zu markieren.

Art.9 Baulicher Unterhalt der Quellfassung
Die Quellfassung, Brunnenstube und Ableitung sind, soweit notwendig, in baulich ein-

wandfreien Zustand zu versetzen und zu unterhalten. Die Brunnenstube hat zudem den

Sicherheitsvorsch riften des SVGW zu entsprechen.
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IV SCHLU5SBESTIMMUNGEN

Art. 10 Ausnahmefälle, Auslegung und Anderung des Reglementes

Für alle im vorliegenden Reglement nicht enthaltenen Nutzungsarten werden die not-
wendigen Grundwasserschutzmassnahmen gemäss der <Wegleitung zur Ausscheidung

von Gewässerschutzbereichen, Grundwasserschutzzonen und Grundwasserschutza-

realen> des Bundesamtes für Umweltschutz (heute Bundesamt für Umwelt, Wald und

Landschaft (BUWAL), Ausgabe "1977 (Teilrevision 1982), vom Amt für Umweltschutz

verfügt.

ln zwingenden Ausnahmefällen kann der Bezirksrat Einsiedeln im Einvernehmen mit
der Kantonalen Gewässerschutzfachstelle (Amt für Umweltschutz) und der Flurgenos-

senschaft Reckholdern Erleichterungen für den Vollzug der angeordneten Massnahmen

und unbedeutende Abweichungen vom Reglement im Sinne der Vorschriften bewilli-
gen.

Art. 11 lnkrafttreten
Der Schutzzonenplan und das Schutzzonenreglement treten nach der Genehmigung

durch den Regierungsrat in Kraft.

Art. 12 Anmerkung im Grundbuch

Nach lnkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen ist im Grundbuch bei den betref-
fenden Parzellen ein Hinweis auf Schutzzonenplan und Schutzzonenreglement anzu-

merken.

Art. 13 Informationspflicht

Die Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pächter, Mieter oder
Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstücken arbeiten über die entspre-

chenden Nutzungsbeschränkungen der Grundwasserschutzzonen zu informieren.

Art. 14 Vollzug und Überwachung

Die unmittelbare Aufsicht und Kontrolle über die Einhaltung der im Reglement aufge-

führten Nutzungsbeschränkungen für die obenerwähnte Schutzzone liegt beim Bezirks-

rat von Einsiedeln.

Durch entsprechende Vereinbarung kann die Kontrollfunktion für das ganze Schutzzo-

nengebiet dem Fassungseigentümer übertragen werden.
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Von Analysenberichten zur Wasserqualität (periodische oder ausserordentliche Kon-

trollen) ist dem Amt für Umweltschutz jeweils unaufgefordert eine Kopie zuzustellen.

Art. 15 Strafbestimmungen

Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden nach den Vorschriften der Ver-

ordnung über den Strafprozess im Kanton Schwyz vom 28. August 1974 mit Haft oder

Busse bis zu Fr. 20'000.- gemäss Art.71 des Bundesgesetzes über den Schutz der Ge-

wässer vom 24. Januar 1991 bestraft.

(

I

i

I
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Anhang l: Allgemeine Bedingungen für die Ausführung von Bauten in Grundwasserschutzzonen (S)

GEWASSERSCHUTZ-MASSNAHMEN WAHREND DER AUSFÜHRUNG VON BAUTEN

- lnstallationsplätze, Materiallager und Mannschaftsbaracken sind ausserhalb der Zone S1 und

52 zu stationieren. Ausnahmen sind nur nach Absprache mit dem Amt für Umweltschutz zu-

gelassen.

- Die Baumaschinen sind am Abend und am Wochenende abseits der Baugrube abzustellen. Das

Reinigen und Auftanken sowie Reparieren der Maschinen und Fahrzeuge darf nur auf einem

geschützten Platz (2.8. Betonwanne, dichter überdeckter Platz) und ausserhalb den Zonen S1

und 52 erfolgen. Es dürfen nur einwandfrei gewartete Maschinen eingesetzt werden.

- Ölfässer, Kannen usw. mit Treibstoff und Öl sowie andere wassergefährdende Flüssigkeiten
(inkl. Bauchemikalien) sind ausserhalb den Zonen S1 und 52 in einer Wanne mit 100 o/o Auf-

fangvolumen zu stellen.

- Auf dem Bauplatz ist eine der gelagerten Ölmenge enl.sprecherrde Metrge eitres Ölbinders

bereit zu halten.

- Anfallendes Abbruchmaterial und die Bauabfälle der verschiedenen Handwerker dürfen nicht
als Auffüllmaterial in der Baugrube deponiert werden. Für Bauabfälle ist eine Mulde bereitzu-

stellen. Jegliches Entleeren von wassergefährdenden Flüssigkeiten in die Baugrube ist unter-
sagt.

- Der Plata auf welchem die Betonmischanlage zu stehen kommt, ist dicht zu gestalten. Die an-

fallenden Abwässer sind vor dem Ableiten in einen Absetzschacht und anschliessenden Kanal

mit Kiesfüllung zu leiten. Je nach Bedarf sind das Absetzbecken zu leeren, sowie das Kiesmate-

rial im Kanalzu ersetzen.

- Die Verwendung von Press-Spanplatten als <verlorene Schalung> ist in der ganzen Zone 5 ver-

boten.

- Die Verwendung geschmierter Spundwände ist in den Zonen S1 und 52 unzulässig.

- Die Lagerung von geöltem und geschmiertem Schalungsmaterial ist in der ganzen Zone S

unzulässig.

- Die Anlage von Baulatrinen mit Sickergrube ist in der Zone S unzulässig.

- Verunreinigungen im Aushubmaterial bzw. im Grundwasser sind unverzüglich der betroffenen
Wasserversorgung und dem Amt für Umweltschutz (Tel. 041/ 819 20 35) zu melden (aus-

serhalb der Arbeitszeit der Kantonspolizei). Bei ausgeflossenem Öl oder Benzin ist gleichzeitig

die regionale Ölwehr über die Kantonspolizei (Tel. 1 17) aufzubieten.

- Alle auf der Baustelle beschäftigten Personen sind insbesondere durch persönliche lnstruktion
und durch Anschlag auf diese Vorschriften aufmerksam zu machen.




